
 

 
Gesetz- und Verordnungsblatt 

für das Land Brandenburg 

Teil I – Gesetze 

34. Jahrgang Potsdam, den 2. März 2023 Nummer 4 

Drittes Gesetz zur Änderung der Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum Landtag Brandenburg 

(3. Wahlkreisänderungsgesetz – 3. WKÄndG) 

Vom 2. März 2023 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes 

Die Anlage zu § 15 Absatz 1 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 

28. Januar 2004 (GVBl. I S. 30), das zuletzt durch das Gesetz vom 12. Februar 2019 geändert worden ist (GVBl. I 

Nr. 1), wird wie folgt geändert: 

1. In der Beschreibung des Wahlkreises 5 (Havelland I) werden nach den Wörtern „Gemeinde Brieselang“ die Wör-

ter „zum Gebietsstand 1. Januar 2019“ gestrichen. 

2. In der Beschreibung des Wahlkreises 6 (Havelland II) werden nach den Wörtern „Stadt Falkensee“ die Wörter 

„zum Gebietsstand 1. Januar 2019“ gestrichen. 

3. In der Beschreibung des Wahlkreises 12 (Uckermark II) wird die Angabe „- Amt Oder-Welse“ durch die Angabe 

„- Gemeinde Pinnow“ ersetzt. 

4. In der Beschreibung des Wahlkreises 16 (Brandenburg an der Havel I/Potsdam-Mittelmark I) wird nach der An-

gabe „- Amt Beetzsee“ die Angabe „- Amt Brück“ eingefügt. 

5. Die Beschreibung des Wahlkreises 18 (Potsdam-Mittelmark II) wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe „- Amt Brück“ wird gestrichen. 

b) Nach der Angabe „- Amt Niemegk“ wird die Angabe „- Gemeinde Schwielowsee“ eingefügt. 

6. In der Beschreibung des Wahlkreises 19 (Potsdam-Mittelmark III/Potsdam III) wird die Angabe „- Gemeinde 

Schwielowsee“ gestrichen. 

7. In der Beschreibung des Wahlkreises 24 (Teltow-Fläming II) wird die Angabe „- Gemeinde Niederer Fläming“ 

gestrichen. 

8. In der Beschreibung des Wahlkreises 30 (Oder-Spree III) wird die Angabe „- Gemeinde Steinhöfel“ gestrichen. 



 

9. In der Beschreibung des Wahlkreises 34 (Märkisch-Oderland IV) wird die Angabe „- Amt Neuhardenberg“ ge-

strichen. 

10. Die Beschreibung des Wahlkreises 36 (Elbe-Elster I) wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe „- Stadt Falkenberg/Elster“ wird gestrichen. 

b) Nach der Angabe „- Amt Kleine Elster (Niederlausitz)“ wird die Angabe „- von der Verbandsgemeinde 

Liebenwerda die Stadt Falkenberg/Elster und die Stadt Uebigau-Wahrenbrück“ eingefügt. 

c) Die Angabe „- Stadt Uebigau-Wahrenbrück“ wird gestrichen. 

11. Die Beschreibung des Wahlkreises 37 (Elbe-Elster II) wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe „- Stadt Bad Liebenwerda“ wird gestrichen. 

b) Nach der Angabe „- Stadt Elsterwerda“ wird die Angabe „- von der Verbandsgemeinde Liebenwerda die 

Stadt Bad Liebenwerda und die Stadt Mühlberg/Elbe“ eingefügt. 

c) Die Angabe „- Stadt Mühlberg/Elbe“ wird gestrichen. 

Artikel 2 

Bekanntmachung der Neubeschreibung von Wahlkreisen 

Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, in der Anlage zum Brandenburgischen Lan-

deswahlgesetz die Abgrenzung von Wahlkreisen aufgrund kommunaler Gebiets- und Namensänderungen neu zu be-

schreiben und im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I bekannt zu machen. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 2. März 2023 

Die Präsidentin 

des Landtages Brandenburg 

Dr. Ulrike Liedtke 

Herausgeberin: Die Präsidentin des Landtages Brandenburg 
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